
Beschluss des 70. Studierendenparlaments
Änderung der Finanzordnung (maximale Rücklagen der Fachschaften)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 6. Sitzung des 70. Studierendenparla-
ments am 2022-11-16 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP70-A050- Änderung der Finanzordnung (maximale Rückla-
gen der Fachschaften)“ wird mit (36/0/0) in der folgenden Fassung ange-
nommen:

1. Hebe den Beschluss SP69-A075-Änderung der Finanzord-
nung (maximale Rücklagen) auf.

2. Ändere § 10 Abs. 4 der Finanzordnung der Studierenden-
schaft in:
Die Rücklagen gemäß Abs. 2 & 3 dürfen jeweils 50 v.H. der
im Haushaltsjahr veranschlagten Einnahmen aus Beiträgen
der Studierenden gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 sowie Ziffer 2 der
Beitragsordnung nicht übersteigen.

3. Füge eine § 66a in die Finanzordnung der Studierendenschaft
ein:
Die Begrenzung der Rücklagen nach § 10 Abs. 4 für die Rück-
lagen nach § 10 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 Nr. 2 tritt erst zum 1.
Mai 2024 in Kraft.

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in
der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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Der Beschluss wird mit der amtlichen Bekanntmachung durch die RWTH
Aachen gültig. Diese Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechtsge-
schäftliche Erklärung der Studierendenschaft gemäß §75 Abs. 4 UG dar.

Mit freundlichen Grüßen

Ernst Steller
Präsident des 70. Studierendenparlaments
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